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HerzlichWillkommen
imWesterwald!

Tourismus-Magazin informiert über Haiger

HAIGER (öah/lea) – Ab sofort
gibt es im Rathaus der Stadt Hai-
ger ein neues Tourismus-Maga-
zin vom „Westerwald Touristik
Service“ zum Mitnehmen, in
dem in der Rubrik „GASTGE-
BER“ auch liebevoll über die
Stadt Haiger informiert wird.
„GENUSS HOCH DREI“ heißt
das Kapitel, in dem alle Beson-
derheiten der Kleinstadt be-
schrieben sind. Der Fokus liegt
dabei auf den Gastronomen und
Einzelhändlern für Feinschme-
cker, Sehenswürdigkeiten sowie
Festlichkeiten.

Als „Genießerdomizil“ be-
schreibt der „Westerwald Touris-
tik Service“ die nördlichste Stadt

im Lahn-Dill-Kreis und „Hessen-
tagsstadt 2022“. Besonders unter
die Lupe genommen werden drei
Gastgeber, einige Sehenswürdig-
keiten sowie die beliebten, all-
jährlichen Festlichkeiten. So bie-
tet die Kleinstadt eine Vielzahl
an Ausgehmöglichkeiten, um die
freie Zeit intensiv „zu genießen“.
Abgerundet werden die Be-

schreibungen des Magazins mit
weiteren Feinschmecker-Adres-
sen und eindrucksvollen Bil-
dern. Nicht unerwähnt bleibt
das Kulturamt der Stadt Haiger,
die Anlaufstelle für alle Bürger
und Touristen in jeglichen Fra-
gen rund um das kulturelle Le-
ben in Haiger.

Ab sofort im Rathaus der Stadt Haiger erhältlich: das neue
Tourismus-Magazin. Foto: Lea Siebelist/Stadtverwaltung Haiger

Europawoche - in diesem Jahr digital
Ein besonderes Jubiläum wird im besonderen Format begangen

GIESSEN/HAIGER (red) –
„Europa geht nur gemein-
sam – gerade auch in
schweren Zeiten“, sagt Re-
gierungspräsident Dr. Chris-
toph Ullrich. Corona macht
erfinderisch. Deshalb ging
das Europe-Direct-Informa-
tionszentrum auch zur Euro-
pawoche vom 2. bis 10. Mai
ganz neue – digitale –Wege.
Gemeinsam mit europapoli-
tischen Akteuren in der Re-
gion bot die EU-Informa-
tionsstelle im Regierungs-
präsidium Gießen digitale
Formate wie Videointer-
views, Podcasts,Wettbewer-
be und ein Quiz an.

So gibt es auf der Facebook-
Seite des EDIC Gespräche mit
Regierungspräsident Dr. Chris-
toph Ullrich, dem hessischen
Europastaatssekretär Mark
Weinmeister, Jens Ihle, dem Ge-
schäftsführer des Regionalma-
nagement Mittelhessen und dem
Europaabgeordneten Engin Er-
oglu. Viele interessante Beiträge
aus dem Regierungspräsidium,
der deutschen Vertretung der
EU-Kommission oder regionalen
Partnern findet man dort.
Heute ist unübersehbar, was

auch morgen noch spürbar sein
wird: Corona hat einschneiden-
de soziale, finanzielle und wirt-
schaftliche Folgen für ganz
Europa. „Die Pandemie können
wir nur gemeinsam besiegen.
Darum ist gerade heute ein star-
kes Europa sehr wichtig“, appel-
lierte der Gießener Regierungs-

präsident. Benötigt würden ge-
meinsame Antworten auf das
Virus, zum Beispiel in der euro-
päischen Forschungsförderung
für einen Impfstoff. Die Heraus-
forderungen gingen aber tiefer:
„Wir müssen uns für den Erhalt
europäischer Werte einsetzen.“
Die Einschränkungen seien rich-
tig und wichtig gewesen. „Auf
dem Weg zurück in die Norma-
lität dürfen wir Europa nicht
vergessen: zum Beispiel bei der
Freiheit des Personenverkehrs.
Über diese kontroversen und
grundlegenden Themen haben
wir in der Europawoche gespro-
chen. Wir wollten den Wert
Europas für unser Mittelhessen
herausstellen.“
Mit Blick auf die neuen Forma-

te macht er auf das umfangrei-
che Facebook-Angebot aufmerk-
sam. „In den vergangenen Jah-

ren konnten wir viele Menschen
in der persönlichen Begegnung
mit Diskussionsveranstaltungen
oder Infoständen auf dem Wo-
chenmarkt erreichen.

Antwort auf Fragen im
digitalen Raum

Verständlicherweise geht das
heute nicht. Darum heißt die
Devise heute EDICdigital.“ Die
EDIC-Experten der Behörde ste-
hen den Bürgerinnen und Bür-
gern deshalb im digitalen Raum
Rede und Antwort rund um das
Thema Europa. „Wir wollen den
Menschen Europa ein Stück nä-
herbringen und ihnen anschau-
lich demonstrieren, dass uns
europaweite Regeln und Stan-
dards durch das Leben begleiten
und uns ein hohes Maß an Si-
cherheit gewährleisten.“

Gerade das Jahr 2020 bringt
ein bedeutendes Jubiläum mit
sich: der 70. Jahrestag der Schu-
man-Erklärung vom 9. Mai 1950
– ein Text, der den Meilenstein
der europäischen Integration
markiert. Mit diesem Plan be-
gann die deutsch-französische
Freundschaft und damit das
Werden der EU. Robert Schu-
man war es, der die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl vorgeschla-
gen hatte. Diese sollte sechs
westeuropäische Nationen, da-
runter Frankreich und Deutsch-
land, miteinander verbinden.
„Auch nach dem Zweiten Welt-
krieg ging es nur gemeinsam
bergauf. Heute wird das nicht
anders sein“, prognostiziert Dr.
Ullrich.
Weitere Infos rund um die

Europawoche gibt es auf

www.facebook.com/eu.giessen/

Haiger grüßt Plombières-
lès-Dijon und Montville

Anlässlich der Europawoche
und des Europatages am 9. Mai
2020 haben auch die Vorsitzen-
den der Städtepartnerschaften,
Andreas Rompf und Thomas
List, in einem kurzen Video
zweisprachige Grüße an alle
Freundinnen und Freunde der
Verschwisterung zwischen Hai-
ger-Sechshelden und Plombiè-
res-lès-Dijon sowie Haiger und
Montville gesendet. Der Beitrag
wurde auf der Homepage der
Stadt Haiger (www.haiger.de )
im „Haigerer KulTÜRchen“ so-
wie in Facebook („Haiger - im-
mer ein Lächeln voraus“) veröf-
fentlicht und kann dort nach-
träglich angeschaut werden.

„Europa geht nur gemeinsam – gerade auch in schweren
Zeiten“, sagt Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich.

Foto: RP Gießen

Andreas Rompf und Thomas List haben in einem kurzen
Video zweisprachige Grüße an alle Freunde der Verschwis-
terung gesendet. Foto: Lea Siebelist/Stadtverwaltung Haiger

HAIGER (öaj) – Aus Infektions-
schutzgründen mussten viele Ver-
anstaltungen in Haiger abgesagt
werden. Betroffen waren unter an-
derem die beiden Konzerte in der
Langenaubacher Kulturkapelle
„John Cordi“ (27. März) und „Wait
for June“ (24. April) sowie das
Theaterstück „Dieses bescheuerte
Herz“ (4. April) in der Stadthalle.
Die Stadtverwaltung weist nochmal
auf die Möglichkeit für alle Bürger,
die bereits eine Eintrittskarte er-
worben hatten, hin, das Eintritts-
geld erstatten zu lassen. Für die
Abwicklung senden die Ticketinha-
ber bitte die Eintrittskarten im Ori-
ginal an das Kulturamt der Stadt
Haiger, Marktplatz 7, 35708 Haiger
mit Angabe von Name, Anschrift
und Bankverbindung (IBAN).

Eintrittsgeld
wird erstattet

Abbruch von zwei DB-Brückenbauwerken
Bauarbeiten dauern jeweils eine Woche

HAIGER (öah) – Hessen Mobil
Dillenburg hat in Kooperation mit
der Deutschen Bahn den Abriss
von einem DB-Bauwerk in Lan-
genaubach, Ortsausgang Rich-
tung Rabenscheid, sowie einem
Brückenbauwerk in der „Wester-
waldstraße“ in Höhe des ehema-
ligen Kabelwerks Thielmann ver-
geben. Für den Abriss je Brücke
ist eine Woche kalkuliert.
Begonnen wurde am 14. Mai in

Langenaubach. Nach Beendigung
dieser Arbeiten wird mit der Brü-
cke in der Kernstadt begonnen.

Hier ist der Beginn für den 22.
Mai terminiert. Die gesamte Maß-
nahme soll am 30. Mai beendet
sein.

Hessen Mobil richtet
Umleitungen ein

Seitens Hessen Mobil wird für
beide Bauabschnitte eine weiträu-
mige Umleitung für den Schwer-
verkehr wie folgt eingerichtet:
Vom Westerwald kommend

über Rabenscheid – Breitscheid –
Medenbach – Uckersdorf – Burg

– Dillenburg nach Haiger. Die
Umleitung in Richtung Wester-
wald verläuft entgegengesetzt.
Der Pkw-Verkehr aus bezie-

hungsweise in Richtung Rhein-
land-Pfalz wird im ersten Bauab-
schitt (Sperrung Langenaubach)
über Breitscheid-Rabenscheid ge-
führt.
Im Baubaschnitt II (Sperrung

„Westerwaldstraße“) wird für
den Pkw- und ÖPNV-Verkehr eine
Umleitung durch das Wohngebiet
Fahler und den Haarwasen, im
Einbahnverkehr, eingerichtet.Achtung Baustelle! Foto: Lea Siebelist/Stadtverwaltung Haiger

Stillgelegtes Bergwerksfeld in Bewegung
Mehrere Krater in Langenaubach / Vorsorgliche Absperrung

HAIGER-LANGENAUBACH
(öah) - In der Gemarkung „Hin-
ter der Kalkhecke“ in Langenau-
bach unweit der Blockhütte hat
sich der Boden insoweit gesetzt,
dass sich mehrere Krater for-
mierten. Diese Erdbewegungen
wurden der Bergaufsicht beim
Regierungspräsidium Gießen ge-
meldet. Nach Aussage der Fach-
behörde kann die Ursache der
Senkung dem historischen Berg-
bau in den dort vorherrschenden

Bergwerksfeldern zugeordnet
werden. Da momentan nicht ab-
zusehen ist, inwieweit der Bo-
den sich weiter absenkt, wurde
vorsorglich durch den Bauhof
der Stadt Haiger eine Absper-
rung angebracht. Die Stadt Hai-
ger steht in engem Kontakt mit
einem Fachbüro, um entspre-
chende Maßnahmen aus berg-
bautechnischen Gesichtspunk-
ten zur Gefahrenabwehr durch-
zuführen. Das gefähretete Gebiet ist gekennzeichnet. Foto: Stadt Haiger Foto: Stadt Haiger
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Hausmüll
Graue Tonne

Papier
Blaue Tonne

Kompost
Braune Tonne

Wertstoffe
Gelber Sack

Müllabfuhr-
termine
vom 18.05. bis
23.05.2020

Bezirk
Haiger

Allendorf

Dillbrecht

Fellerdilln

Flammersbach

Haigerseelbach

Langenaubach

Niederroßbach

Oberroßbach

Offdilln

Rodenbach

Sechshelden

Steinbach

Weidelbach

Datum
20.05.

20.05.

22.05.

22.05.

20.05.

22.05.

18.05.

22.05.

18.05.

Datum Datum

23.05.

19.05.

23.05.

19.05.

19.05.

23.05.

23.05.

19.05.

19.05.

Datum

Ev. Kirche Haiger, Rodenbach und
Steinbach: So.: Gottesdienste in:
Haiger: Rodenbach: Steinbach: .
Ev. Gemeinschaft Haiger (Mühlen-
straße 12) So.: 10 Uhr, Gottesdienst.
Ev. Kirche Allendorf und Haiger-
seelbach: Allendorf, ev. Gemeinde-

haus, Vereinshausweg 2: So.: Gottes-

dienst 1.-15. jd. Monats um 10.45 Uhr

und vom 16.-31. um 9.30 Uhr.Woche:
Mo.: 14.30 Uhr Seniorenkreis (jd. 1.

Mo. im Monat); 19 Uhr, Faith inc-Ju-

gendkreis (ab 8. Klasse). Di.: 19.30
Uhr Frauenkreis (14-tägig).Mi.: 16.30
Uhr, „Mittendrin“-Kindergruppe (Kin-

der im Grundschulalter); 16.45 Uhr

Rückengymnastik (MZH); 18.30 Uhr

„DSDE“-Jungschar (ab 4. Klasse bis

Konfi-Alter); Bibel- und Gebetsstunde

(LKG); 20 Uhr CVJM-Männersport

Ü30, MZH.Do.: 9.30 Uhr Frauenfrüh-

stück „Rappelkiste“; 19.30 Uhr Kir-

chenchor. Fr.: 18 Uhr, Jungschar-

sport, MZH. Sa: 9-15 Uhr, Konfirman-

den-Projekt alle 4 Wochen.

Haigerseelbach, ev. Kirche (Tränke-

straße 7): So.: Gottesdienst 1.-15. jd.

Monats um 9.30 Uhr und vom 16.-31.

um 10.45 Uhr. Woche: Di.: 15 Uhr

Frauenstunde (14-tägig). Mi.: 9 Uhr

Bibel und Breakfast (14-tägig). Do.:
18.30 Uhr Jungschar; 20 Uhr Bibel-

stunde (Vereinshaus). Fr.: 15 Uhr, Se-

niorenkreis (1. Fr. im Mo.; Gemein-

schaft); 19 Uhr McFish-Jugendtreff.

Vereinshaus. Sa.: 9-15 Uhr, Konfir-

manden-Projekt alle 4 Wochen.

Ev. Kirche Dillbrecht, Fellerdilln,
Offdilln, So., Fellerdilln, Offdilln; Di.:
9 Uhr Gebetsstunde, 19.30 Uhr Chor-

stunde (alle 14 Tage).Mi.: 9.30 bis 11

Uhr Mini-Club (alle 14 Tage). Do.: 20
Uhr Bibelstunde. Fr.: 17.15 Uhr, Jung-

schar (Fahrdienst für Fellerdilln/Off-

dilln).

Fellerdilln: So. 10.30 Uhr, Kindergot-

tesdienst.Mi.: 20 Uhr Bibelstunde.

Offdilln: Sa.: 15 Uhr Kindergottes-

dienst (einmal Monat).Mo.: 19.30 Uhr

Chorstunde.Di.: 20 Uhr Bibelstunde.

Ev. Kirchee Langenaubach und
Flammersbach: Langenaubach, ev.
Kirche: So.: 9.30 Uhr, Gottesdienst.

Mo.: (Aus)Zeit mit Gott (jd. 1. Mo. im

Monat im Vereinshaus, jd. 3. Mo. im

Monat in der Kirche). Di.: 19.30 Uhr,

Frauentreff (jd. 3.); 19 Uhr, Frauen-

kreis/ Mütterkreis (jd. 1.).Mi.: 20 Uhr,

Projektchor. Do.: 14.30 Uhr, Frauen-

hilfe (jd. 2. Do.), Kreativ-Kreis (jd. 1. u.

3. Do. 19 Uhr). Flammersbach, ev.
Kirche: So.: 10.35 Uhr, Gottesdienst.

Mi.: 15 Uhr, Frauenkreis (letzten).

Ev. Kirche Ober-, Niederroß-
bach/Weidelbach: Gottesdienste

sonntags im Wechsel um 9.15 Uhr,

10.30 Uhr oder 18 Uhr. Mo: 17 - 18

Uhr Jungenjungschar CVJM (8-13

Jahre) Weidelbach / 19 Uhr Frauen-

kreis (1. Montag im Monat) Oberroß-

bach / 20 Uhr Posaunenchor (alle 14

Tage) Weidelbach; Di: 19.30 Uhr Bi-

belstunde / 20 Uhr Kreativ-Kreis (je-

den 2. Di. im Monat) Weidelbach ;Mi:
19.30 Uhr Mitarbeiterkreis CVJM (mo-

natl.) Weidelbach / 20 Uhr Mitarbeiter-

kreis KIGO Oberroßbach; Do: 15.30 -

17 Uhr Jungschar CVJM ab 6 Jahre

(alle 14 Tage) Oberroßbach / 20 Uhr

Kirchenchor Weidelbach /Steinbach;

18.30 Uhr Bibelstunde Oberroßbach.

Fr: 16 - 17.30 Uhr Konfirmanden

Oberroßbach/Weidelbach. So: 10.30
Uhr Kindergottesdienst ab 4 Jahre

Oberroßbach / 10.30 Uhr

Kindergottesdienst

ab 4, Weidelbach.

Christl. Versamm-
lung Oberroßbach.: je-
den 1., 3. und 5. So. um
10.45 Uhr und 2. So. um
14.30 Uhr Wortverkündi-

gung.Mi.: 20 Uhr, Bibel- und

Gebetsstunde.

Neuapostolische Kirche Haiger
(Frauenbergstraße 4): So.: 9.30, Got-

tesdienst.Mi.: 20 Uhr Gottesdienst.

Ev. Gemeinschaft/CVJM Langen-

aubach: So.: 10.45 Uhr, Gottes-

dienst. Mo.: 17.30 bis 18.45 Uhr,

Jungschar; 19 Uhr, Teenkreis; 19.30

Uhr, „Auszeit mit Gott“ für Frauen (je-

den 1. Mo. im Monat).

Freie ev. Gemeinde Hai-
ger (Hickenweg
34):

So.: 10

Uhr, Gottesdienst.

Mo.: 17 Uhr, Jungschar. Di.:
19 Uhr, Jugendkreis.Mi.: 19.30 Uhr,

Gebetszeit; 20 Uhr, Treffpunkt Bibel.

Do.: 9.30 Uhr, Krabbelmäuse; 19 Uhr,

Teenkreis.

Evangelisch-Freikirchliche Gem.
Haiger (Schillerstraße): So.: 9.15

Uhr, Mahlfeier; 10.30 Uhr, Gottes-

dienst/Kindergottesdienst. Mo.: 14

Uhr, Deutschkurs. Di.: 15.30 Uhr,

Krümelkiste; 17 Uhr, Teenkreis (14-tä-

gig).Mi.: 17 Uhr, Amei-

senjungschar; 17 Uhr,

Jungschar (14-tägig),

19.30 Uhr, Treffpunkt

Gebet; 20 Uhr,

Treffpunkt Bibel.

Do.: 19 Uhr, Ju-

gend. Begeg-

nungszeit für Frauen

(jd. 3. Do. im Monat, 19.30 Uhr).

Freie ev. Gem. Dillbrecht (Daalstra-
ße 10): So.: 10.30 Uhr, Gottesdienst;

18 Uhr, Gottesdienst „Zwischen Torte

und Tatort“ (1. So. Monat). Do.: 19.30
- 20.30 Uhr, Bibel- und Gebetskreis.

Freie ev. Gemeinde Fellerdilln: So.:
10 Uhr, Gottesdienst.Mi.: 14.30 Uhr,

Seniorenkreis (jd. 1. im Monat); 19.30

Uhr, Frauenkreaktivkreis (jd. 2. im Mo-

nat). Freitags: 17 Uhr, Jungschar.

Evg.-Freik. Gemeinde Flammers-
bach: So.: 10 Uhr Gottesdienst/

Abendmahl – jeden 1., 3. und 5. Sonn-

tag mit Predigt. Di.: 20 Uhr Bibel- und

Gebetsstunde.Fr.: 15 Uhr Kinderstun-

de; 18 Uhr Mädchen- und Jungen-

jungschar, 20 Uhr Jugendstunde.

Ev.-Freik. Gem. Haigerseelbach:
So.: 10 Uhr, Mahlfeier/Kinderstunde;

11 Uhr, Gottesdienst. Di.: (alle 14 Ta-

ge): 10-12 Uhr, Krümelkiste (außer in

den Ferien). Mo.: 17.30 Uhr, Jung-

schar; 19.30 Uhr, Jugendgruppe.Do.:
20 Uhr, Bibel- und Gebetsstunde.

Freie ev. Gem. Offdilln: So.: 9.30

Uhr, Gottesdienst. Mo.: 9 Uhr, Frau-

en-Gebetskreis; 20 Uhr, Jugend. Di.:
18 Uhr, Jungschar; 19.30 Uhr, Teen-

kreis.Mi.: 9 Uhr, Männer-Gebetskreis;

20 Uhr, Gebetsstunde.

Freie ev . Gemeinde Rodenbach:
So.: 10 Uhr, Gottesdienst u. Kinder-

Oase; 10 Uhr Bible Art Journaling (1x

Monat). Mo.: 10 Uhr, Mutter-Kind-

Kreis (2. Montag);Mo.: 18 Uhr, grow!

Teenkreis; Di.: 20 Uhr, Bibel- udn Ge-

betsstunde. Mi.: 17 Uhr, Betreute

Lernzeit; Fr.: 14.30 Uhr, Senioren-

nachmittag (jd. 2. Freitag).

Ev. Kirche Sechshelden: So.: 9.30
Uhr, Gottesdienst; an jedem letzten

So. im Monat um 18 Uhr. Mo.: 14.30
Uhr, Frauenhilfe im DGH. Di.: 19.30
Uhr, Frauenhilfe, ev. Gemeindehaus.

Mi.: 9.30 Uhr, Spielkreis für Babys

und Eltern, ev. Gemeindehaus;

CVJM/Landesk. Gem. Sechshel-
den: So.: 14 Uhr, Gemeinschaft, Ver-

einshaus Mi.: 20 Uhr, Gebetsstunde.

Kinder und Jugend: Di: 17-18.30 Uhr,

Jungschar CVJM (9-13 Jahre), Ver-

einshaus.Mi.: 18-19.30 Uhr, Teentreff

(14-16 Jahre), ev. Gemeindehaus.

Do.: 17-18.30 Uhr, Jungschar CVJM

(6-9 Jahre), Vereinshaus; 19-21 Uhr,

Jugendkreis CVJM (ab 17 Jahre), Ver-

einshaus. Fr.: 15.30-17 Uhr, Jung-

scharsport (9-14 Jahre), Willi-Thiel-

mann-Halle; 19.30-23 Uhr, CVJM-

Sport (ab 14), Thielmann-Halle.

Freie ev. Gemeinde Steinbach:
So.: 10.30 Uhr, Gottesdienst.Mo.: 20
Uhr, Chor. Do.: 20 Uhr, Gebetsstun-

de. Fr.: 19.30, Jugendstunde.
Freie ev. GemeindeWeidelbach: So.
10 Uhr Gottesdienst; Mo. 20 Uhr:

Frauenkreis, jeden 1. Montag im Mo-

nat, Ort nach Absprache; Di. 19 Uhr

Teen-Kreis; Mi. 20 Uhr Hauskreis;Mi.
20 Uhr Bibelgesprächskreis, 14-tägig;

Do. 19.30 Uhr Gebetsstunde; Fr. 9.30
Uhr Krabbelkreis, 14-tägig; Fr. 15 Uhr

Kinderstunde.

Christl. Gemeinde Steinbach (Am

Stollen): So.: 9.45 Uhr, Offenes Sin-

gen und Mahlfeier; 10.45 Uhr, Predigt

(jd. 2. und 4. So. im Monat). Mo.: 19
Uhr, Frauentreffen (jd. 2. Mo. im Mo-

nat).Mi.: 20 Uhr, Gebetsstunde. Do.:
19 Uhr, Jugendstunde.

Kath. Pfarrei Herz Jesu Dillenburg:
Do.: 15.30 Uhr: Kinderchor Gruppe 1.,

16.30 Uhr: Probe Gruppe 2.
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TIPP!
Kostenlose Abfall-App der
Abfallwirtschaft Lahn-Dill.
Alle Termine und
Standorte direkt
auf Ihr Smartphone
inklusive Erinnerungsfunktion
und einer Meldefunktion für
„wilde Abfälle“.

Kirchliche Nachrichten Notfall
Im Notfall wählen Sie bitte folgende Notrufnummern:
Feuer/Unfall/Notfall: 112
Rettungsdienst / Krankentransport: 06441 / 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD): 116 117
Giftnotruf: 06131 / 19240 (Tag und Nacht erreichbar!)
Polizeinotruf: 110 - Polizei: 02771 / 907-0

Notdienste
APOTHEKENNOTDIENST und Nachtdienst in Ihrer Nähe finden
Sie unter: www.apothekerkammer.de
oder kostenlos aus dem Festnetz unter Tel.: 0800 / 0022833

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST Dillenburg,
Rotebergstr. 2 (in den Dill-Kliniken). Öffnungszeiten: mittwochs:
14.00 bis 22.00 Uhr, freitags: 14.00 bis 22.00 Uhr, samstags 7.00
bis 22.00 Uhr, sonntags von 7.00 bis 22.00 Uhr, Feier- und Brü-
ckentage: 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Voranmeldung erbeten unter
Tel.: 116 117 (ärztliche Dispositionszentrale Kassel) Weitere In-
formationen zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) finden Sie
unter www.bereitschaftsdienst-hessen.de

BUNDESWEHR:
Sanitätsdienstliche Bereitschaft für Soldaten: Im Sanitäts-
zentrum Alsberg-Kaserne, Rennerod, Anmeldung allgemein:
Tel.: 02664/503-4104, Anmeldung Zahnarzt: Tel.: 02664 / 4114

ZAHNÄRZTE:
Der zahnärztliche Notfallvertretungsdienst ist über die Rufnum-
mer 01805 / 607011 zu erfragen.
Sprechstunden an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10.00
bis 11.00 Uhr und von 17.00 bis 18.00 Uhr
AUGENÄRZTE:
Augenärztlicher Notdienst Dillenburg: Notdienstzentrale der
Augenärzte Mittelhessen in den Räumen der Universitäts-
Augenklinik Gießen, Friedrichstraße 18, Tel.: 0641/98546444.
TIERÄRZTE:
Der tierärztliche Notdienst ist bei den Haustierärzten zu
erfragen. Nur für Haiger: Joachim Weber, prakt. Tierarzt,
Hickenweg 5, Haiger, Tel.: 02773 / 1680.
Bereitschaftsdienst tierärzlicher Notdienst für Pferde:
Bernd Millat, Pferdepraxis Aartalsee, Wetzlarer Straße 9,
35756 Bellersdorf, Tel.: 06444 / 921133.
KRANKENHÄUSER:
Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter gilt an allen Standor-
ten der Lahn-Dill-Kliniken ein generelles Besuchsverbot. Ein Be-
such ist nur noch in medizinisch begründeten Ausnahmefällen
möglich.
SPERR-NOTRUF:
Tel.. 116 116 (gebührenfrei) Zentrale Notrufnummer zur Sperrung
von EC- und Kreditkarten sowie elektronischen Berechtigungen.

TELEFONSEELSORGE:
Tel. 0800 / 1110 111(kostenfreie Hilfe in schwierigen Lebens-
situationen rund um die Uhr)

FRAUENNOTRUF:
Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen, Tel. 0800 / 0116 016

(kostenfreie Beratung rund um die Uhr

und in mehreren Sprachen)

FORSTAMT:
Die Rufbereitschaft des Forstamtes Herborn ist über die
Rufnummer 02772 / 47040 (Anrufbeantworter) erreichbar.

RUFBEREITSCHAFT STADTVERWALTUNG:
Tel.: 02773 / 8110

STADTWERKE:
Tel.: 02773 / 811 811

FRIEDHOF:
Anmeldungen von Bestattungen: Samstag 17 bis 18 Uhr,

Sonn- und Feiertage 11 bis 12 Uhr, Tel.: 0176 / 10811794
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Abfallinformationen
Wertstoffhof Haiger Hüttenstraße
18 (Bauhof) Sa 9.00-14.00 Uhr. An-
nahme von Grünschnitt, Altholz, Bau-
schutt, Altmetall, Druckerpatronen,
Tonerkartuschen, CDs, DVDs sowie
Papier, Pappe und Kartonagen aus
privaten Haushalten in Pkw-Mengen
bis 2 Kubikmeter pro Tag und Anlie-
ferer.
Die Abgabe von Elektrokleingeräten
an den Wertstoffhöfen in den Städten
und Gemeinden des Lahn-Dill-Krei-
ses ist seit dem 1. Januar 2019 nicht
mehr möglich.
Auskunft gibt die Abfallberatung,
Tel.: 0 64 41 4 07 - 18 18, (Mo-Fr 7.30
- 16 Uhr); Internet: www.awld.de
Sperrabfall: Sperrige Haushalts-
gegenstände werden nach Anmel-
dung, Mail: sperrabfall@awld.de oder
telefonisch: Tel. 06441 407-1899 ab-
geholt.

Das getrennte Aufstellen von Holz
und Restsperrabfall ist nicht mehr er-
forderlich!
Elektrogeräte: Nach dem Elektro-
und Elektronikgerätegesetz (Elek-
troG) dürfen Elektroaltgeräte wegen
ihrer schadstoffhaltigen Bauteile nicht
über den Rest- oder Sperrabfall ent-
sorgt werden.
Im Lahn-Dill-Kreis wurden deshalb
kostenlose Sammelstellen eingerich-
tet: Abfallwirtschaftzentrum, Am
grauen Stein 35614 Aßlar-Bechlin-
gen, Mo.-Fr. 8 -16, Sa. 8-13 Uhr (Apr.-
Okt.) 8 -12 Uhr (Nov.-März)
GWAB Elektrogeräteannahme
Deponie Oberscheld (Kompostwerk)
35688 Dillenburg-Oberscheld, am 2.
und 4. Sa. im Monat 9 -14 Uhr
GWAB Recyclingzentrum West-
endstraße 15, 35578 Wetzlar, Mo.-Fr.
7.30 -19 Uhr Sa. 10 -14 Uhr

Die Kirche in Haigerseelbach. Foto: Stadt Haiger
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Besonderer Kündigungsschutz gilt auch in Corona-Zeiten
Regierungspräsidium Gießen erläutert, unter welchen Bedingungen eine Kündigung möglich ist.

GIESSEN (red) – Trotz der Co-
rona-Soforthilfe durch den Bund
und das Land Hessen wird es
leider Betriebe geben, die ganz
oder teilweise schließen und
ihren Beschäftigten kündigen
müssen. Der besondere Kündi-
gungsschutz von Schwangeren
gilt auch in Zeiten von Corona.
Darauf weist das Regierungsprä-
sidium Gießen hin und erläutert,
unter welchen Bedingungen
eine Kündigung möglich ist.
Wer sich mit einer solchen Si-

tuation konfrontiert sieht, sollte
hierbei Folgendes berücksichti-
gen: Frauen während der
Schwangerschaft und bis zu vier

Monaten nach der Entbindung
sowie Beschäftigte in Eltern-,
Pflege- und Familienpflegezeit
stehen unter einem besonderen
Kündigungsschutz.
Geregelt wird dieser im Mutter-

schutzgesetz, dem Gesetz zum
Elterngeld und zur Elternzeit,
dem Pflegezeit- sowie Familien-
pflegezeitgesetz.
Diese vor einer Kündigung be-

sonders geschützten Personen-
gruppen tragen Verantwortung
für andere schutzbedürftige
Menschen und sind deshalb
ganz besonders auf finanzielle
Sicherheit angewiesen. Die Kün-
digung ist daher nur in besonde-

ren Fällen ausnahmsweise zu-
lässig und die zuständige
Arbeitsschutzbehörde kann ihr
unter bestimmten Voraussetzun-
gen zustimmen.

Antrag auf Zulassung einer
Kündigung stellen

Diese kann bewilligt werden,
wenn zum Beispiel nach einer
endgültigen (Teil-) Betriebs-
schließung der Arbeitsplatz der
oder dem Betroffenen nicht
mehr zur Verfügung gestellt wer-
den kann und auch eine Weiter-
beschäftigung an verbleibenden
anderen Arbeitsplätzen im Be-

trieb nicht in Betracht kommt.
Wer als Arbeitgeber ein Unter-

nehmen ganz oder teilweise
endgültig schließen muss, stellt
vor Ausspruch der Kündigung
gegenüber den Beschäftigten
aus den genannten Gruppen
einen „Antrag auf Zulassung
einer Kündigung“. Dieser wird
mit aussagekräftigen Nachwei-
sen ergänzt, die den besonderen
Fall begründen. Eine Kündigung
darf erst nach der Zustimmung
der Behörde ausgesprochen wer-
den.
Eine nachträgliche Zustim-

mung zu einer bereits ausge-
sprochenen Kündigung ist nicht

möglich.
Es empfiehlt sich deshalb, da-

vor Kontakt mit dem Regie-
rungspräsidium Gießen aufzu-
nehmen. Die Zuständigkeit rich-
tet sich im Regelfall nach dem
ständigen Beschäftigungsort der
betroffenen Person.
Weitere Informationen zum

besonderen Kündigungsschutz
während des Mutterschutzes,
der Elternzeit, Pflegezeit oder
Familienpflegezeit für den Regie-
rungsbezirk Gießen sind unter
der Rufnummer 0641 303-3237
oder per E-Mail an arbeits-
schutz-giessen@rpgi.hessen.de
erhältlich.

Maskenpflicht wird nicht außer Vollzug gesetzt
Entsprechender Eilantrag wurde abgelehnt

KASSEL (red) – Mit seinem
Beschluss vom 5. Mai 2020 hat
der Hessische Verwaltungsge-
richtshof entschieden, dass die
vorübergehende Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung in den in der 4. Verord-
nung zur Bekämpfung des Coro-
na-Virus der hessischen Landes-
regierung (im Folgenden: Ver-
ordnung) genannten Einrichtun-
gen, insbesondere in Post- und
Bankfilialen und Lebensmittel-
geschäften, nicht außer Vollzug
gesetzt wird. Ein entsprechen-
der Eilantrag wurde abgelehnt.
Der Antragsteller begehrte den

Erlass einer sogenannten einst-
weiligen Anordnung in einem
Normenkontrollverfahren, in-
dem er sich direkt gegen die Re-
gelung der Verordnung wende-
te. Er machte geltend, durch die
in der Verordnung angeordnete

Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung in seinem
Grundrecht auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1
GG) in rechtswidriger Weise be-
einträchtigt zu werden. Die
Außervollzugsetzung der im
Normenkontrollverfahren ange-
griffenen Bestimmungen sei da-
her geboten.
Der 8. Senat des Hessischen

Verwaltungsgerichtshofs hat
den Eilantrag abgewiesen und
zur Begründung ausgeführt, die
angegriffene Regelung erweise
sich aufgrund der im Eilverfah-
ren gebotenen sogenannten
summarischen Prüfung weder
als offensichtlich rechtswidrig,
noch sei bei der vom Senat an-
zustellenden Folgenabwägung
die Außervollzugsetzung der
Regelung geboten.
Der Eingriff erfolge zu einem

legitimen Zweck, nämlich dem
Schutz der Gesundheit der Be-
völkerung und insbesondere
einer Verhinderung der Überlas-
tung des Gesundheitssystems.

Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes sinnvoll

Die Maßnahme dürfte auch
geeignet und notwendig sein,
um dieses Ziel zu erreichen.
Zwar seien Selbstisolierung bei
Erkrankung, eine gute Hände-
hygiene, Einhalten von Husten-
und Niesregeln sowie das Ab-
standhalten (mindestens 1,5 m)
nach wie vor die wichtigsten
und effektivsten Maßnahmen.
Daneben sei jedoch nach derzei-
tigem Erkenntnisstand auch das
Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes als ein weiterer Bau-
stein zur Bekämpfung der Pan-

demie insbesondere angesichts
zahlreicher asymptotischer
Überträger sinnvoll.
Soweit der Antragsteller gel-

tend mache, die sog. „Masken-
pflicht“ werde die Bevölkerung
nur dazu veranlassen, sich doch
mit hochwirksamen, eigentlich
dem medizinischen Personal
vorbehaltenen, Masken einzu-
decken, lasse sich ein solches
Verhalten bislang in den Super-
märkten nicht feststellen.
Der Einwand, der Mund-Na-

sen-Schutz wiege die Menschen
in trügerischer Sicherheit, da er
jedenfalls den Träger nicht zu-
verlässig vor einer Ansteckung
schütze, überzeuge ebenfalls
nicht. Auch wenn es derzeit
noch an gesicherten wissen-
schaftlichen Belegen dafür feh-
le, dass diese Maßnahme zuver-
lässig geeignet sei, die Pande-

mie einzudämmen, indem sie
jedwede Ansteckung verhinde-
re, erscheine es plausibel, dass
dadurch Tröpfchen, die beim
Sprechen, Husten oder Niesen
ausgestoßen würden, in ihrer
Reichweite eingeschränkt wer-
den und so zumindest teilweise
Ansteckungen unterbunden
werden könnten. Zudem er-
schwere der Mund-Nasen-
Schutz die unbewusste Berüh-
rung der Schleimhäute im über-
deckten Bereich mit ungereinig-
ten Händen.
Der Beschluss des Hessischen

Verwaltungsgerichtshofs ist un-
anfechtbar (Aktenzeichen: 8 B
1153/20.N)
Ein Abdruck des umfangreich

begründeten Beschlusses kann
per Mail angefordert werden
unter: Entscheidungen@vgh-
kassel.justiz.hessen.de

Kuriose Mittel
gegen Corona

Verbraucherzentrale Hessen rät zur Vorsicht

LAHN-DILL-KREIS (red) – In
der Krise fehlt es selten an guten
Ratschlägen. So auch jetzt: ein
Aufkleber mit Zahlencode, ein
Pendel mit einer radionisch her-
gestellten Mischung von Medea
7 auf Quarzsand oder aktiviertes
Wasser – all das und noch viel
mehr soll vor der Ansteckung
mit dem Virus schützen.

Leichtgläubige wiegen sich
in falscher Sicherheit

Verunsicherte oder leichtgläu-
bige Verbraucherinnen und Ver-
braucher, die auf die Aussagen
der Anbieter vertrauen, wiegen
sich unter Umständen in Sicher-
heit.
So soll ein Zahlencode auf

einem Aufkleber verhindern,
dass „Viren und Bakterien gar
nicht erst in das menschliche Im-
munsystem eindringen können“.
Die Aufkleber sollen – so die
Empfehlung des Anbieters –
überall an öffentlichen Plätzen
versteckt angebracht werden,
damit sie ihre Schutzwirkung
entfalten.
Das „12er SET - Vegane Out-

door Aufkleber“ kostet 10 Euro.
Es helfe auch, den Zahlencode
selbst zu schreiben – sichtbar
oder unsichtbar.
Ein Unternehmen aus Weilburg

will der Pandemie mit Pendeln
begegnen. Hier gibt es das Pen-
del „Virenkiller“ für 39 Euro und
das Pendel „NoCov“ für 25 Euro.
Die Inhaberin des Shops schreibt
auf facebook: „Man kann den
NoCov auch vorbeugend wie
eine Impfung verwenden.“ Und
weiter: „Während der Virenkiller

alle Viren eliminiert, ist der No-
Cov eher für Corona-Viren ge-
dacht.“
Ein weiteres hessisches Unter-

nehmen bietet „aktiviertes Was-
ser in seiner Urform“ an. Es soll
„BIOlogisch gegen Keime, Viren,
Bakterien, Sporen und Pilze“
helfen.
Während solche Tipps noch

eher in die Kategorie „kurios,
aber harmlos“ einzuordnen
sind, sind andere durchaus ge-
fährlich – wie beispielsweise der
Tipp, Arsen und Chlordiodix
zum Schutz vor Ansteckung ein-
zunehmen.
Die Verbraucherzentrale rät

deshalb zu besonderer Vorsicht
bei Angeboten von angeblichen
Wundermitteln. Zurzeit häufen
sich die Beschwerden und Nach-
fragen zu solchen Angeboten.
Diese und andere Meldungen
nimmt die Verbraucherzentrale
Hessen unter beschwerde@ver-
braucherzentrale-hessen.de
auch weiterhin gerne entgegen.

Hotlines sind kostenfrei
erreichbar

Fragen zu Verbraucherrechten
in der Corona-Pandemie beant-
worten die Experten der Ver-
braucherzentrale Hessen mon-
tags bis donnerstags von 10 bis
17 Uhr an der kostenfreien Hot-
line (069) 25 51 05 50.
Fragen zum Thema Ernährung

und Corona beantworten die Ex-
pertinnen der Verbraucherzent-
ralen Hessen an der kostenlosen
Hotline (069) 972010 46 diens-
tags und donnerstags von 10 bis
14 Uhr.

AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM CORONA-VIRUS

„Unser Plan für Hessen“
Diszipliniertes Verhalten trägt dazu bei, dass jetzt Lockerungen der Maßnahmen ergriffen werden können

WIESBADEN (red) – Die Co-
rona-Pandemie hat Hessen vor
große Herausforderungen ge-
stellt. Die zum Schutz der Bevöl-
kerung notwendigen massiven
Einschränkungen für Menschen
und Wirtschaft haben jedem viel
abverlangt. Alle Bürgerinnen
und Bürger haben durch ihre
Opferbereitschaft und ihr diszi-
pliniertes Verhalten dazu beige-
tragen, dass die Hessische Lan-
desregierung jetzt Lockerungen
der Maßnahmen ergreifen kön-
nen.
Um den Menschen stufenwei-

se wieder ihren gewohnten All-
tag ermöglichen zu können, be-
darf es allerdings enger Rah-
menbedingungen. Die tragenden
Säulen sind Abstand, Hygiene
und Nachverfolgung.
Um die Sicherheit für die Be-

völkerung zu gewährleisten, hat
die Landesregierung ein System
zur Kontaktnachverfolgung auf-
gebaut, um Infektionsketten
schnellstmöglich zu unterbre-
chen. Für besonders betroffene
Regionen werden mobile Einhei-
ten des Landes zur Kontaktnach-
verfolgung bereit gehalten. Die
Testkapazitäten werden kontinu-
ierlich gesteigert. Für all diejeni-
gen, die ihrer Eigenverantwor-
tung nicht gerecht werden, hält
die Hessische Landesregierung
als letztes Mittel Sanktionen be-
reit. Mit den Lockerungen geht
besondere Verantwortung auf je-
den Einzelnen über. Mehr Frei-
heit bedeutet auch mehr Verant-
wortung für alle. Jeder hilft bei
der Eindämmung der Pandemie,
indem er sich an die Regeln hält.
Grundsätzlich gilt, dass die

Öffnungen in der nachfolgend
dargestellten Form nur denkbar
sind, wenn die geforderten Hy-
gienekonzepte und Abstandsre-
geln eingehalten werden, und so
die Anzahl der Neuinfizierten

pro 100.000 Einwohner die Zahl
von 50 Infizierten in einer Wo-
che in einem Landkreis / einer
kreisfreien Stadt nicht über-
steigt. In einem ungünstigeren
Verlauf sind erneute Einschrän-
kungen unumgänglich.

1. Kontaktbeschränkungen
und Veranstaltungen

Um das Virus weiter einzu-
dämmen und die Zahl der Infi-
zierten zu reduzieren, sind wei-
terhin Kontaktbeschränkungen
nötig. Angesichts der niedrigen
Infektionsraten können soziale
Kontakte schrittweise wieder er-
möglicht werden. So ist es seit
dem 9. Mai wieder gestattet,
sich zusätzlich zu den im eige-
nen Hausstand lebenden Perso-
nen mit Angehörigen eines wei-
teren Hausstands in der Öffent-
lichkeit zu treffen.
Für Veranstaltungen gilt die

Vereinbarung der Bundeskanzle-
rin mit den Regierungschefinnen
und -chefs der Länder, Großver-
anstaltungen bis zum 31. August
2020 zu untersagen. Für Gottes-
dienste und Demonstrationen
gelten bereits Sonderregelungen.
Das hessische Veranstaltungs-
konzept sieht vor, ab 9. Mai Zu-
sammenkünfte bis 100 Personen
unter geregelten Voraussetzun-
gen zu erlauben. Die zuständi-
gen Behörden können im Aus-
nahmefall eine höhere Teilneh-
merzahl ermöglichen, wenn ge-
währleistet ist, dass die Einhal-
tung der Voraussetzungen
(bspw. Hygiene- und Abstands-
regeln) kontinuierlich über-
wacht wird.

2. Stufenweise Öffnung der
Schulen

Die Landesregierung hält an
ihrem bewährten Kurs einer stu-

fenweisen Öffnung fest. Nach
den bereits erfolgten Teilöffnun-
gen orientiert sich das nachfol-
gende Konzept an den Beschlüs-
sen der Kultusministerkonfe-
renz, der Rechtsprechung sowie
den Erfahrungen aus den bisher
erfolgten Öffnungen.
Der Stufenplan für die Schulen

sieht vor:
- ab 18.05.: Sekundarstufe I,

zeitgleich Einführungsphase der
Sekundarstufe II und Intensiv-
klassen; 4. Jahrgangsstufe an
den Grundschulen.
- ab 18.05.: weitere Öffnung

der Berufsschulen und InteA-
Klassen.
- ab 02.06.: Jahrgangsstufen 1

– 3 sowie Vorklassen, Vorlauf-
kurse und Intensivklassen an
Grundschulen.
- Die Wiederaufnahme des

Schulbetriebs der Förderschulen

orientiert sich an den Terminen
der Grundschulen und der Se-
kundarstufen.
Hierbei ist zu berücksichtigen,

dass den Schulen für die Vorbe-
reitung, unter anderem Unter-
richtsorganisation der Klein-
gruppen, Raumverteilung, Ein-
satzplanung der Lehrkräfte und
Umsetzung des Hygieneplans,
eine angemessene Zeit einge-
räumt werden muss.

3. Öffnung
der Hochschulen

Die Hochschulen entscheiden
seit dem 9. Mai 2020 im Rahmen
ihrer Selbstverwaltung über ihre
Öffnung. Präsenzveranstaltun-
gen sind seit diesem Zeitpunkt
grundsätzlich wieder möglich,
gleichzeitig sollten Online-Ange-
bote weiterhin genutzt werden.

4. Betreuung in
Kindertagesstätten

Parallel zur Öffnung der
Grundschulen ist auch die Be-
treuung in Kindertagesstätten
wieder zu ermöglichen. Dabei
wird vom System der erweiter-
ten Notbetreuung zu einem Mo-
dell des eingeschränkten Regel-
betriebes übergegangen.

Den Schwierigkeiten bei der
Umsetzung von Abstandsregeln
etc. im Bereich der Kinder im Al-
ter von 12 Monaten bis 6 Jahren
ist durch eine besonders sorgsa-
me pädagogische Arbeit und Or-
ganisation zu begegnen. Daher
bedarf es mehr Vorlaufzeit für
die Einrichtungen.
Seit dem 9. Mai besteht die

Möglichkeit, familiäre Betreu-
ungsgemeinschaften aus bis zu
drei Familien zu bilden. Seit
dem 11. Mai sind außerdem die
Berechtigungen zur Teilnahme
an der Notbetreuung erweitert.
Ab dem 2. Juni sollen die Kin-
dertagesstätten dann im einge-
schränkten Regelbetrieb wieder
für alle Kinder öffnen.

5. Dienstleistung und
Handel

Die Verkaufsflächenbegren-
zung von 800 m² im Einzelhan-
del entfällt seit dem 9. Mai 2020.
Stattdessen gilt die Regel, je an-
gefangener 20 m² ist ein Kunde
zulässig.
Körpernahe Dienstleistungen

wie Friseure, Kosmetikstudios,
Massagepraxen und so weiter
dürfen bereits seit dem 4. Mai
wieder öffnen.

6. Gastronomie und
Tourismus

Seit dem 15. Mai 2020 ist eine
Öffnung von Restaurants, Gast-

stätten, Cafés, Biergärten, Casi-
nos und Spielhallen (innen und
außen) unter Beachtung von
Abstandsregeln und Hygiene-
konzepten möglich. Tanzlokale
und Diskotheken bleiben vorerst
geschlossen.
Pensionen, Privatzimmer und

Hotels können seit dem 15. Mai
2020 zu touristischen Zwecken
ihren Betrieb wiederaufnehmen.
Soweit Speisen angeboten wer-
den, gelten die gleichen Voraus-
setzungen wie für die Gastrono-
mie. Dies gilt auch für die Ab-
standsregel und die zulässige
Personendichte pro Quadratme-
ter Gastfläche, mit Ausnahme
der Gästezimmer.
In allen öffentlichen Bereichen

(Rezeption, Tagungsräume,
Frühstücksraum, Restaurant)
müssen die Abstandsregeln zwi-
schen Personal und Gästen so-
wie der Gäste untereinander ein-
gehalten werden.
Ebenso seit dem 15. Mai 2020

können Ferienwohnungen und
Campingplätze vermietet und
genutzt werden. Dauercamping
und Zweitwohnungsnutzung
bleiben gestattet.
Freizeitparks können ab die-

sem Tag ebenfalls wieder ihre
Pforten öffnen, wenn sie über
ein umfassendes Hygienekon-
zept verfügen. Schwimmbäder
und Saunen uns so weiter blei-
ben geschlossen.

7. Voraussetzungen für
Sport und Freizeit

Sport und Gesundheit gehören
zusammen. Seit dem 9. Mai
2020 kann Sport wieder ausge-
übt werden, sofern er unter an-
derem kontaktfrei ausgeübt
wird, ein Mindestabstand von
1,5 Metern zwischen Personen
eingehalten wird, Hygiene und
Desinfektionsmaßnahmen be-

achtet und keine Dusch- und
Waschräume und so weiter ge-
nutzt werden. Ebenso erlaubt
wird der Trainings- und Wett-
kampfbetrieb des Spitzen- und
Profisports in Abstimmung mit
den Ligen, sofern diesem ein
umfassendes Hygienekonzept
zugrunde liegt.
Indoorspielplätze, Kletter- und

Turnhallen, Kegelbahnen ein-
schließlich Bowling und Squash
können seit dem 9. Mai 2020
unter vergleichbaren Vorausset-
zungen wieder ihre Tore öffnen
beziehungsweise gespielt wer-
den.
Fitnessstudios können seit

dem 15. Mai 2020 wieder öffnen.
Für den Sport und die weiteren

Freizeitangebote müssen selbst-
redend in besonderem Maße die
Hygienekonzepte den spezifi-
schen Anforderungen gerecht
werden.

8.Theater, Museen, weitere
Kultureinrichtungen

Unter den für Veranstaltungen
genannten Voraussetzungen
können Theater, Opern- und
Konzerthäuser sowie weitere
Kultureinrichtungen ebenfalls
seit dem 9. Mai 2020 wieder öff-
nen. Davon ausgenommen sind
aufgrund der erhöhten Infek-
tionsgefahr weiterhin Veranstal-
tungen und Konzerte, bei denen
Abstandsregeln realistischerwei-
se nicht eingehalten werden
können.

9. Spielhallen, Casinos und
Wettbüros

Spielhallen, Casinos und Wett-
büros können ebenfalls seit dem
15. Mai 2020 ihre Geschäfte wie-
deraufnehmen.
Alle Verordnungen gelten bis

zum 5. Juni 2020.
Die allgemeinen Hygienevorschriften sollten weiterhin nicht
vernachlässigt werden. Foto: Andreas Hermsdorf pixelio.de
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Abschlussprüfungen in der Berufausausbildung
IHK Lahn-Dill startet mit den Vorbereitungen

DILLENBURG (red) – Die Vor-
bereitungen für die Sommerprü-
fungen 2020 nehmen bei der In-
dustrie- und Handelskammer
Lahn-Dill wie auch bei den an-
deren hessischen IHKs wieder
Fahrt auf. Anders als in den Vor-
jahren werden im „Corona-Prü-
fungsjahr“ aber zunächst die
mündlichen und praktischen
Prüfungen durchgeführt. Die
schriftlichen IHK-Prüfungen in
der Ausbildung folgen bundes-
einheitlich Mitte Juni. Damit
werden alle Prüfungen bis zum
Ende des Ausbildungsjahres, am
31. Juli 2020, abgeschlossen
sein.
Bei der IHK Lahn-Dill stehen in

diesem Sommer rund 832 Azu-
bis vor ihren Abschlussprüfun-

gen. Bei allen hessischen IHKs
zusammen sind es 14.700 Azu-
bis. Mit dieser Anpassung der
Prüfungsphase an die aktuellen
Gegebenheiten werde vermie-
den, die Abschlussprüfungen
über das normale Ende des Aus-
bildungsjahres hinaus zu ver-
schieben.
„Viele Betriebe wie auch ange-

hende Fachkräfte haben konkre-
te Pläne für die Zeit nach der
Ausbildung und hoffen, dass
sich diese trotz der Corona-Pan-
demie verwirklichen lassen. Da-
für werden wir als IHK unserer
Verantwortung gerecht und wol-
len dem aktuellen Abgangsjahr-
gang einen regulären Berufsab-
schluss ermöglichen“, hebt
Eberhard Flammer, Präsident der

IHK Lahn-Dill und zugleich des
Hessischen Industrie- und Han-
delskammertages, hervor.

Die Gesundheit hat während
der Prüfungen oberste
Priorität

Auch in der beruflichen Weiter-
bildung läuft der Prüfungsbe-
trieb wieder an: Im Mai begin-
nen die mündlichen Prüfungen.
Die schriftlichen Weiterbildungs-
prüfungen starten im Juni. Rund
3.500 Absolventen der berufli-
chen Weiterbildung stehen in
Hessen vor dem Abschluss, da-
von etwa 130 in der Region an
Lahn und Dill. Die angehenden
Fachwirte, Meister oder Bilanz-
buchhalter benötigen nun eine

entsprechende Prüfungsvorbe-
reitung.
„Die IHK wünscht sich eine

jahrgangsübergreifende Öffnung
der Berufsschulen, Lehrwerk-
stätten und Fortbildungseinrich-
tungen. Wir hoffen daher auf de-
ren baldige, umfassende Öff-
nung! 1.800 Azubis, die vor dem
ersten Teil ihrer Ausbildungsprü-
fung stehen, und 3.500 Absol-
venten der beruflichen Weiter-
bildung erhalten derzeit keinen
vorbereitenden Unterricht in
Hessen. Fachkräfte in der Warte-
schleife können wir uns nicht
leisten.
Unter Einhaltung von Hygiene-

und Schutzvorschriften sollte es
allen Trägern der beruflichen Bil-
dung möglich sein, die Bildungs-

arbeit vor Ort wieder aufzuneh-
men.“ Die Gesundheit aller Be-
teiligten habe bei der Umsetzung
der Prüfungen höchste Priorität.
Die Einhaltung der Hygiene- und
Sicherheitsvorschriften werde
gewährleistet. Das gelte für die
praktischen Prüfungen in Betrie-
ben und Lehrwerkstätten genau-
so wie für die mündlichen und
schriftlichen Prüfungen, bei
denen vor allem die Abstandsre-
gelungen eine wichtige Rolle
spielen. „Ganz besonders danke
ich unseren ehrenamtlichen Prü-
ferinnen und Prüfern, ohne de-
ren Einsatz Prüfungen in der be-
ruflichen Bildung nicht möglich
wären. Das gilt in dieser schwie-
rigen Zeit mehr denn je“, so
Flammer.

Anmelden
für IHK-Webinare
Am 26. und 27. Mai sowie am 4. Juni

DILLENBURG (red) – „Liefer-
engpässe durch Covid-19“ (Doku-
menten Nr. 117136107) ist der Ti-
tel eines Webinars der IHK Lahn-
Dill, das die rechtlichen Fragestel-
lungen behandelt – insbesondere
die unmittelbaren und mittelba-
ren Auswirkungen auf Lieferver-
träge, Leistungsstörungen, insbe-
sondere höhere Gewalt und Ver-
zug sowie Ersatz- und Regressan-
sprüche und Informationspflich-
ten. Die Referenten Linda Lewis
(Fachanwältin für internationales
Wirtschaftsrecht) sowie Matthias
Ache (Rechtsanwalt, Fachanwalt
für gewerblichen Rechtsschutz)
werden eine rechtliche Einord-
nung geben und am Schluss eige-
nen Fragen der Teilnehmer beant-
worten. Das Webinar findet am
26. Mai 2020 von 10 – 11:30 Uhr
statt und kostet 50 Euro.

„Mentale Stärke in der Krise“
(Dokumenten-Nr. 117136117) ist
der Titel eines 90-minütigen We-
binars am 27. Mai.
Die aktuell anhaltende Krise for-

dert ihren Tribut. Je länger der
Lockdown anhält, desto höher ist
das Risiko psychischer Belastun-
gen auch für psychisch gesunde
Menschen. Wenn man diese Aus-
wirkungen auf den zukünftigen
Berufsalltag überträgt, zeichnen
sich sehr herausfordernde Zeiten
ab. Referent Marco Plass (Organi-

sationspsychologe FH) gibt Im-
pulse, wie jeder in schwierigen
Zeiten mentale Stärke entwickeln
kann, um psychisch stabil zu blei-
ben. Das Webinar findet von 10 –
11:30 Uhr statt und kostet 50
Euro.
Weiter geht es mit dem Webinar

„Arbeitsrecht in der Corona-Kri-
se“ (Dokumenten-Nr. 117136113).
Es werden unter anderem die fol-
genden Fragestellungen behan-
delt: Kurzarbeit: Was sind arbeits-
rechtliche Voraussetzungen?
Kurzarbeitergeld: Häufige Fragen
um Abrechnung und Gestaltungs-
möglichkeiten. Home-Office:
Wann darf ich meine Mitarbeiter
ins Home-Office schicken? Was
ist mit Fehlzeiten im Home-Of-
fice? Erstattung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz (IfSG): Wann
kommt § 616 BGB zur Anwen-
dung? Selbstverständlich beant-
wortet der Referent Ilja Borchers
(Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Arbeitsrecht) am Ende des Webi-
nars auch Fragen der Teilnehmer.
Das Webinar findet am 4. Juni
von 10 – 11:30 Uhr statt und kos-
tet 50 Euro.
Eine Anmeldung zu den Webi-

naren unter www.ihk-lahndill.de
ist erforderlich. Rückfragen be-
antwortet Sylvia Bierwirt, Tel.
06441 9448-1715, E-Mail: bier-
wirt@lahndill.ihk.de.

„Lust auf Lernen –
Spaß an Bildung“

Wettbewerb um Bildungspreis

LAHN-DILL-KREIS (red) – Die
Bildungslandschaft Lahn-Dill lobt
in diesem Jahr erstmalig einen Bil-
dungspreis aus. Ziel ist es, Ansät-
ze und Projekte zu präsentieren,
die Menschen für Bildung in der
Region begeistern und damit zu
einer positiven Bildungsteilhabe
beitragen. Der Preis soll Ansätze
und Projekte sichtbar machen und
zur Nachahmung anregen.
Es werden innovative und er-

folgreich umgesetzte Projekte oder
Ansätze gesucht, die den Spaß an
Bildung befördern, für Bildung
motivieren oder insgesamt die
Freude am Lernen unterstützen.
Willkommen sind gute Beispiele,
die möglichst leicht von anderen
umgesetzt werden können und

auf einem nachhaltigen Konzept
basieren. Antragsberechtigt sind
Träger jeder Art, Institutionen und
Unternehmen aus dem Lahn-Dill-
Kreis, die Bildung im erweiterten
Sinne anbieten und umsetzen.
Der Preisträger wird von einer

kompetenten Jury ermittelt. Der
Bildungspreis Lahn-Dill wird am
23. September 2020 im Rahmen
des 3. Bildungsforums der Bil-
dungslandschaft Lahn-Dill verlie-
hen. Der Preis ist mit 500 Euro do-
tiert.
Kontakt bei Fragen zum Thema:

Schulabteilung/Bildungsland-
schaft Lahn-Dill, Nicole Brink-
mann, Tel. 06441 407-1314, E-
Mail: nicole.brinkmann@lahn-
dill-kreis.de.

Dillenburger Tafel ist wieder geöffnet
Besonderes Konzept soll Kunden und ehrenamtliche Helfer schützen

DILLENBURG (red) – Die Ta-
fel in Dillenburg ist seit dem 12.
Mai wieder geöffnet, um das
Angebot für Bedürftige in der
heimischen Region wieder in
Gang zu bringen. Hierzu wurde
ein Konzept erarbeitet, um so-
wohl Kunden als auch die zahl-
reichen ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer zu schützen.

Maske ist Pflicht und nur
einzeln eintreten

Die Tafel in Dillenburg war,
wie 40 von 54 Tafeln in Hessen
auch, im Zuge der Corona-Kri-
se in der zweiten Märzhälfte
geschlossen worden.

Das Konzept sieht für die Nut-
zer folgende Änderungen der
Abläufe vor: Trotz einer
Schutzscheibe auf der Theke
werden die Kunden gebeten,
nur noch einzeln einzutreten.
Mund-Nasen-Schutz und Hän-
dedesinfektion wird sowohl für
Kunden als auch Mitarbeiter
Pflicht.
Für Kunden wird ein Spender

zur Händedesinfektion am Ein-
gang aufgestellt.
Vor dem Gebäude muss auf

den gebotenen Mindestabstand
von 1,50 Metern geachtet wer-
den. Außerdem darf es auf der
Zugangstreppe keinen Gegen-
verkehr geben. An den ersten

Tagen nach Wiedereröffnung
wird auf die Einhaltung der Re-
gelungen geachtet und auch je-
mand am Eingang postiert.
Künftig werden Papiertaschen

fertig gepackt, damit das Um-
räumen der Lebensmittel ent-
fällt und die Lebensmittelüber-
gabe möglichst zügig und kon-
taktarm erfolgt. Auch werden
die Kunden gebeten, den zu
zahlenden Obolus passend be-
reit zu halten. Einfach die Ta-
sche nehmen, bezahlen, gehen
und der nächste Kunde kann
eintreten.
Auch die Teamgröße der Hel-

fer/innen ändert sich: Um die
Abstandsregeln einhalten zu

können, werden die Teams auf
drei Personen verringert, was
aufgrund der geänderten Aus-
gabemodalitäten möglich sein
dürfte.
Sehr dankbar ist man den eh-

renamtlichen Helferinnen und
Helfern, die fast alle zugesagt
haben wieder mit anzupacken.
Einige wenige möchten auf-
grund familiärer oder gesund-
heitlicher Gründe noch etwas
pausieren.
Ob und wie der Neustart ge-

lingt, hängt auch von den Wa-
renspenden der Supermärkte
und Bäckereien ab. Alle ange-
fragten Spender haben zuge-
sagt, wieder Waren zur Verfü-

gung zu stellen. Wie sich das
mengenmäßig darstellt, muss
abgewartet werden.

Lebensmittelspenden sind
gerne gesehen

Daher würde man sich sehr
über Spenden in Form von halt-
baren Lebensmitteln wie etwa
Konserven, Nudeln etc. freuen.
Und auch Geldspenden sind
willkommen, da neben den üb-
lichen Betriebskosten zusätzli-
che Kosten für die Schutzmaß-
nahmen entstehen.
Ansprechpartner bei der Tafel

ist Ute Müller, Tel.: 02771/303-
53.

Künftig werden Papiertaschen fertig gepackt, damit das Umräumen der Lebensmittel entfällt und die Lebensmittelübergabe möglichst zügig und kontakt-
arm erfolgt. Foto: Deutsches Rotes Kreuz

AKTUELLE INFORMATIONEN

Neuberechung der Grundsteuer
Finanzminister Boddenberg stellt Eckpunkte der geplanten Neuregelung in Hessen vor

WIESBADEN (red) – Hessens
Finanzminister Michael Bodden-
berg stellt Eckpunkte der geplan-
ten Neuregelung für die Grund-
steuer in Hessen vor: „Gerecht,
einfach und verständlich: So soll
die neue Grundsteuer in Hessen
sein. Gerecht, da in guten Lagen
mehr Grundsteuer anfällt als in
weniger guten. Einfach, da sie für
Bürger wie Verwaltung gut hand-
habbar ist. Verständlich, da gut
nachvollziehbar ist, wie diese für
die Kommunen so wichtige
Steuer berechnet wird.
Dieser Dreiklang ist mit unse-

rem Flächen-Faktor-Verfahren
möglich – und er ist auch für an-
dere Länder ein möglicher Weg.
Ich habe daher meine Länderkol-
leginnen und -kollegen ange-
schrieben und angeboten, sich
am Hessen-Modell zu beteiligen.
Denn dieses bietet den Spiel-
raum, um die Parameter den in-
dividuellen Strukturen im Land
anzupassen“, sagte Hessens Fi-
nanzminister Michael Bodden-
berg in Wiesbaden.
„Die notwendige Neuregelung

der Grundsteuer sehe ich als

Chance zur Steuervereinfachung.
Diese Gelegenheit sollten wir er-
greifen. Durchschnittlich etwa
400 Euro Grundsteuer im Jahr je
Grundstück rechtfertigen keinen
überhohen Aufwand durch kom-
plizierte Regelungen, wenn ge-
recht auch einfach, transparent
und verständlich geht. Das ist mit
dem Hessen-Modell gewährleis-
tet.“
Die Grundsteuer muss nach

dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts neu geregelt wer-
den. Die bisherigen, jahrzehnte-
lang unveränderten Einheitswer-
te müssen ab 2025 durch neue
Bemessungsgrundlagen ersetzt
werden. Das Ende 2019 erlassene
Bundesmodell ist aus Sicht der
Hessischen Landesregierung
kompliziert und aufwendig. Hes-
sen strebt deshalb – wie andere
Länder auch – eine landesgesetz-
liche Regelung zur Grundsteuer
an. Dies ermöglicht die Ende 2019
erfolgte Grundgesetzänderung.
„Wir knüpfen mit den jetzt vor-

gelegten Eckpunkten an das Flä-
chenmodell an, das bereits 2010
von Hessen und anderen Ländern

als Vorschlag erarbeitet worden
war. Ergänzend nehmen wir nun
die Lage als Kriterium hinzu,
denn neben den Flächengrößen
spielt auch die Lage eine Rolle da-
bei, in welchem Umfang die
Grundstücksnutzer von kommu-
naler Infrastruktur profitieren
können.
Mit einem einfachen Faktorver-

fahren wird das Ergebnis des Flä-
chenmodells erhöht oder vermin-
dert, je nachdem, wie sich die La-
gequalität des betreffenden
Grundstücks im Vergleich zu
einer durchschnittlichen Lage in
der Gemeinde darstellt“, erläuter-
te Finanzminister Boddenberg die
Grundzüge des Hessen-Modells.
„Einfache Lagen werden gegen-
über dem reinen Flächenmodell
niedriger, gute Lagen höher be-
steuert. Beides aber mit Augen-
maß.“
Hessen möchte für die Berech-

nung die bereits vorhandenen
Bodenrichtwertzonen nutzen.
Das Modell nimmt auf die Gege-
benheiten vor Ort Rücksicht. In
Gemeinden mit keinen oder nur
sehr geringen Unterschieden im

Bodenwertniveau führt es zu glei-
chen Ergebnissen wie das Flä-
chenmodell. Weichen jedoch
Zonenwerte vom kommunalen
Durchschnitt der Bodenwerte in
stärkerem Maße ab, führt dies
auch zu Unterschieden in der Be-
messungsgrundlage der Grund-
steuer.

Rückmeldung der anderen
Bundesländer abwarten

„Auf ein Grundstück in einer
guten Lage entfällt durch unseren
Faktor stets mehr Grundsteuer als
auf ein identisches in einer mäßi-
gen Lage. Das ist gerecht. Durch
den Bezug zum Durchschnittsbo-
denwert der jeweiligen Gemeinde
findet eine angemessene Diffe-
renzierung sowohl auf dem Land
als auch in den Metropolen statt.
Das Abstellen auf den Zonenwert
stellt dabei sicher, dass auch in-
nerhalb sehr heterogener Stadt-
teile eine die tatsächlichen Ver-
hältnisse abbildende Differenzie-
rung auch bei der Grundsteuer
gelingt“, sagte Boddenberg. „Wir
schießen dabei aber nicht über

das Ziel hinaus. Wenn die Unter-
schiede der Bodenwerte in Metro-
polen wie Frankfurt exorbitant
ausfallen, dämpft unser Faktor
dies für Zwecke der Grundsteuer.
Auch dies ist gerecht, denn ein
Vielfaches beim Bodenwert be-
deutet nicht, dass die kommuna-
le Infrastruktur im gleichen Aus-
maß besser ist.“
„Jedes Reformmodell wird im

Vergleich zur verfassungswidri-
gen Einheitsbewertung Gewinner
und Verlierer erzeugen. Die einen
werden mehr Grundsteuer zahlen
als bisher, die anderen weniger,
weil sie bislang nach den Ein-
heitswerten in verfassungswidri-
ger Weise zu wenig oder zu viel
zahlen. Eine Reform ohne Belas-
tungsänderungen im Einzelfall
gibt es nicht, denn die Fortfüh-
rung der Einheitswerte über 2024
hinaus ist untersagt. Das Hessen-
Modell sorgt aber dafür, dass es
beim Neustart der Grundsteuer
gerecht zugeht“, betonte Bodden-
berg.
„Unser Modell ist zudem ver-

ständlich und einfach zu handha-
ben. Es kommt mit drei einfachen

Angaben in der Steuererklärung
aus: Grundstücksfläche, Gebäu-
defläche ‚Wohnen‘, Gebäudeflä-
che ‚Nicht-Wohnen‘. Einfacher
geht es wohl kaum. Beim Bun-
desmodell sind bis zu neun An-
gaben fällig“, sagte Finanzminis-
ter Boddenberg. „Wir können an-
sonsten auf bereits vorliegende
Daten zurückgreifen. Die Zonen-
werte für die Faktorberechnung
können in Hessen automatisch
per IT zugespielt werden. Das er-
leichtert die Neubewertung unge-
mein, schließlich geht es um die
Aktualisierung der Daten zu Mil-
lionen von Grundstücken.“
Hessen möchte in seinem

Grundsteuergesetz auch eine Re-
gelung zur Grundsteuer aufneh-
men, die es den Gemeinden er-
möglicht, für baureife Grundstü-
cke per gesondertem Hebesatz
eine höhere Grundsteuer zu erhe-
ben, als für die übrigen Grundstü-
cke. Ergänzend zur Bundesrege-
lung soll die hessische Regelung
die Möglichkeit vorsehen, den
Hebesatz für die Grundsteuer C
nach der Dauer der Baureife von
Grundstücken abzustufen, wobei

eine Höchstgrenze gelten soll.
Wie die anderen Länder voraus-

sichtlich auch, wird Hessen die
Regelungen des Bundes zur
Grundsteuer A übernehmen. Die
Grundsteuer A gilt als „Gewerbe-
steuer der Land- und Forstwirte“
und ist heute wie künftig ertrags-
wertorientiert ausgestaltet. Dies
spricht für eine bundeseinheitli-
che Regelung.
Abschließend sagte Finanzmi-

nister Michael Boddenberg: „Das
Hessen-Modell ist gerecht, ver-
ständlich und einfach. Die Lage
eines Grundstücks entscheidet
mit über die Höhe der Grund-
steuer. Aufwand und Nutzen die-
ser grundlegenden Neuordnung
stehen im richtigen Verhältnis.
Ich würde mich freuen, wenn an-
dere Bundesländer dies auch so
sehen.“
Hessen wartet nun die Rück-

meldungen der anderen Bundes-
länder zu den vorgelegten Eck-
punkten ab und hofft auf weitere
Mitstreiter.
Anschließend wird das Gesetz-

gebungsverfahren im Landtag
eingeleitet.
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Zum 15. Mai sind die Abschläge der Grundsteuer und Ge-
werbesteuer 2020 fällig gewesen. Foto: Stadtverwaltung Haiger

Standsicherheitsprüfung von Gräbern
auf den Haigerer Friedhöfen

Unter Hinweis auf § 34, Nr. 3 der Friedhofsordnung der Stadt Haiger weist die Fried-
hofsverwaltung darauf hin, dass eine Überprüfung der Grabstätten auf allen Friedhö-
fen der Stadt Haiger bis zum 31.05.2020 stattfindet.
Die nicht standsicheren Grabmale werden mit einem roten Aufkleber gekennzeichnet.
Die Friedhofsverwaltung bittet die Nutzungsberechtigten, die Grabstätten in Augen-
schein zu nehmen und so markierte, nicht standfeste Grabmale von einem Fachkundi-
gen instand setzen zu lassen.
Eine Nachprüfung erfolgt 3 Monate nach Kennzeichnung, spätestens bis zum
31.08.2020.
Sollte eine Standsicherheit des Grabsteines bis dahin nicht gegeben sein, werden diese
Grabmale auf Kosten des Nutzungsberechtigten durch die Friedhofsverwaltung um-
gelegt. Die Verkehrssicherung der Grabstätten und die damit verbundene Haftung ver-
bleibt weiterhin in vollem Umfang bei den Nutzungsberechtigten.

Haiger, den 07.05.2020 Schramm
Bürgermeister

Öffentliche
Bekanntmachung
der Stadt Haiger

Kirchengemeinde plant Neubau an die Allendorfer Kirche
Individuelle Termine statt Infoveranstaltung: Neubau-Konturen sind aufgemalt

HAIGER-ALLENDORF (wlu)
– Da aufgrund der Corona-Situa-
tion derzeit keine Infoveranstal-
tung über den geplanten Bau des
Allendorfer Kirchenzentrums
stattfinden kann, beschreitet der
Bauausschuss neue Wege: An al-
le Haushalte des Ortsteils wird
ein Projektflyer verteilt. Zusätz-
lich angeboten wurden individu-
elle Gesprächstermine, in denen
Mitglieder des Bauausschusses
Rede und Antwort standen.

Kirchenbau gilt als
Leuchtturmprojekt

Der Kirchenbau in Allendorf
gilt als Leuchtturmprojekt: Wäh-
rend an vielen Orten der Gottes-
dienst- und Gemeindebesuch zu-
rückgeht, verzeichnen die Allen-
dorfer Christen seit Jahren ein
Wachstum. „Die räumliche Dis-
tanz zwischen Kirche und Ge-
meindehaus und die fehlenden
Nebenräume in der Kirche sind
dem nicht förderlich“, sagt Pfar-
rer Michael Böckner. „Also ha-
ben wir schon einige Jahre lang
über die Erweiterung des Kir-
chengebäudes nachgedacht.“
Jetzt scheint die Zeit reif zu

sein: Nachdem es seitens der
Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau (EKHN) grünes
Licht für die Planung des neuen
Kirchenzentrums gegeben hatte,
haben der beauftragte Architekt,
die Architektin des Dekanats
und der Bauausschuss der Ge-
meinde in Absprache mit den
Verantwortlichen der Gemeinde-
gruppen die Feinplanungen vo-
rangebracht.
„Dazu mussten wir die Vorga-

ben der EKHN und des Denk-
malamtes ebenso berücksichti-
gen wie die Bedürfnisse unserer
Gemeinde“, erklärt Tom Jung-
eblut, Leiter des Bauausschus-
ses.

Geplant ist dies: An den Bau-
körper der alten Kirche von 1749
soll sich ein zweigeschossiger
Rundbau angliedern. Vom erwei-
terten Eingangsbereich aus ge-
langen Besucher in den Kirchen-
raum zum Gottesdienst und in
den ebenerdigen Gemeinderaum
mit Küche.
„Dieser Raum ist für unser Kir-

chenkaffee nach dem Gottes-
dienst, für Seniorenkreis, Frau-
enstunde, Kirchenvorstand wie
Mitarbeitertreff gedacht, soll
aber auch für Bild- und Ton-
Übertragungen des Gottesdiens-
tes nutzbar sein“, so Tom Jung-
eblut.
Das Untergeschoss des Anbaus

ist für die junge Generation ge-
dacht: Hier befinden sich zwei
Gruppenräume für Kindergottes-

dienst, Jungscharen, Jugend-
kreis, Mutter-Kind-Gruppe und
so weiter. Da die Zwischenwand
zu öffnen ist, lässt sich daraus
ein großer Gemeinschaftsraum
realisieren.
Im Zuge des Neubaus an der

Allendorfer Kirche wird das
evangelische Gemeindehaus im
Vereinshausweg verkauft. Auf 3
Etagen steht hier eine Fläche von
über 300 qm zur Verfügung, die
als Wohnraum oder für Kleinge-
werbe genutzt werden kann.
„Wer daran interessiert ist,

kann sich bei unserem Koordina-
tor Walter Lutz melden“, sagt
Pfarrer Michael Böckner und er-
gänzt: „Wir hoffen, im Frühjahr
2021 mit den Baumaßnahmen an
der Kirche beginnen zu kön-
nen.“

An den Baukörper der alten Kirche von 1749 soll sich ein
zweigeschossiger Rundbau angliedern. Vom erweiterten
Eingangsbereich aus gelangen Besucher in den Kirchen-
raum und in den Gemeinderaum.

Foto: Kirchengemeinde Allendorf

Als Modell ist das neue Kirchenzentrum schon fertig: (v.l.n.r.) Bauausschuss der Ev. Kirchengemeinde Allendorf mit Chris-
tian Rein, Beate Hegemann,Tom Jungeblut,Walter Lutz, Pfr. Michael Böckner und Manfred Schmidt.

Foto: Kirchengemeinde Allendorf

Die Kinder in der Notbetreuung haben den Brunnen mit
bunten Handabdrücken geschmückt.

Foto: Kindertagesstätte Langenaubach

„Wir schaffen das!“
Mut machende Botschaft an alle Kinder

HAIGER-LANGENAUBACH
(öah) – „Nach dem Regen
kommt die Sonne. Wir schaffen
das!“ – Diese Botschaft der Kin-
dertagesstätte Langenaubach
ziert nun den Brunnen des Stadt-
teils.

Die Kinder in der Notbetreu-
ung haben ihn außerdem mit
bunten Handabdrücken ge-
schmückt.
„Alle vermissen das trubelige

Leben in der Kita“, so die Kin-
dertagesstätte.

AKTUELLE INFORMATIONEN AUS DER STADT HAIGER

Nachdenklicher Schäfer
HAIGER-LANGENAUBACH (red) – Der nachdenkliche Schäfer unserer Heimat, Ulrich Kämpfer, freut
sich, dass nun Regen fiel. So haben die Schafe weiterhin Futter in freier Natur wie hier bei Langenau-
bach auf der Höhe vor dem Breitscheider Wald. Foto: Volker Lommel

Plexiglasscheiben sorgen
für ausreichend Schutz

Ordungsamt klärt auf

HAIGER (öah) – In den vergan-
genen Tagen haben mehrere Bür-
ger ihre Besorgnis hinsichtlich der
Hygienemaßnahmen in verschie-
denen Geschäften kundgetan.
Thematisiert wurde, dass das Per-
sonal keinen Mund-Nasen-Schutz
im Laden trage und somit ein Ver-
stoß gegen die Auflagen vorliege.
Das Ordnungsamt der Stadt Hai-

ger weist jedoch darauf hin, dass
in diesen Fällen eine Plexiglas-
scheibe angebracht wurde, die
ebenfalls für den notwendigen
Schutz sorge. „Das Personal ist
hinter einer Plexiglasscheibe aus-
reichender Größe nicht dazu ver-
pflichtet, zusätzlich einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Wenn
das Personal jedoch z.B. Regale

einräumt und dafür den Bereich
hinter dem Spritzschutz verlässt,
dann gilt auch für die Mitarbeiter
die Maskenpflicht. Für die Kun-
den besteht die Maskenpflicht für
den kompletten Aufenthalt in den
Geschäften“, so Timo Dieter-
mann, Fachdienstleitung „Allge-
meine Ordnungsangelegenheiten,
Gewerbe“.

Hygienevorschriften einhalten
Infos gibt‘s auf der Homepage der Stadt Haiger

HAIGER (öah) – Viele Geschäf-
te haben wieder geöffnet. Den-
noch gilt es, zur Infektionsvermei-
dung in der aktuellen Corona-Situ-
ation bestimmte Hygienevorschrif-
ten zu beachten. Auf der städti-

schen Homepage (www.haiger.de)
unter „RATHAUS & POLITIK“ -
„Bürgerservice“ - „Downloads &
Formulare“ - „Sonstiges“ sind nun
Plakate für die Gewerbetreibenden
zum Ausdrucken verfügbar. Diese

können in den Unternehmen an-
gebracht werden und zeigen an-
schaulich alle zu beachtenden Re-
geln. Die Plakate gibt es in zwei
Formaten und heißen „Corona Re-
geln A4“ und „Corona Regeln A3“.

Grund- und Gewerbesteuer
sind jetzt fällig

Stichtag 15. Mai

HAIGER (öah) – Am 15. Mai
dieses Jahres ist der zweite
Steuertermin für die Abschläge
der Grundsteuer und Gewerbe-
steuer 2020. Das erklärte der
Fachdienst Finanzen der Stadt-
verwaltung.
Die Grundsteuerhebesätze aus

den vergangenen Jahren haben
sich nicht geändert. Aus diesem
Grund gelten die Bescheide aus
2018 noch – es wurden keine
neuen Briefe verschickt. Solange
sich keine Veränderung ergebe,
werde den Bürgern auch keine
neuen Bescheide zugestellt, teil-
te die Stadtkasse mit. Bei der Ge-
werbesteuer findet sich der

Steuerbetrag auf dem jeweils ak-
tuellsten Steuerbescheid unter
der Überschrift „Fälligkeitstermi-
ne im laufenden Jahr“. Die Ver-
waltung bittet darum, die Fällig-
keitstermine 15. Februar, 15.
Mai, 15. August und 15. Novem-
ber zu beachten. Die Bürger ha-
ben auch die Möglichkeit, ein
SEPA-Lastschriftmandat auszu-
füllen. Dann werden die Beträge
automatisch in jedem Quartal
eingezogen. Das Lastschriftman-
dat kann auf der Homepage der
Stadt Haiger (www.haiger.de,
Rathaus/Bürgerservice/Down-
loads) heruntergeladen werden.

DILLENBURG (red) – Der Förderverein vom Lions-Club Dillen-
burg-Schlossberg hat den Erlös aus der Adventskalender-Aktion 2019
für das Trauerprojekt „Charly&Lotte“ vom Hospiz Mittelhessen ge-
spendet. Zum zweiten Mal erhält das Wetzlarer Projekt eine Spen-
densumme von 15.000 Euro für die Trauerarbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen.
Eine persönliche Scheck-Übergabe an Hospiz-Geschäftsführerin

Monika Stumpf war in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie
leider nicht möglich.
„Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die durch ihre

Sach- und Geldspenden die Adventskalender-Aktion unterstützt ha-
ben und diejenigen, die durch den Kauf des Kalenders diese große
Spende erst möglich gemacht haben“, unterstreichen Club-Präsiden-
tin Dr. Claudia Lauber und Dr. Susanne Lenk-Amborn vom Lions-
Förderverein.
Eine Gruppe aus haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden mit lang-

jähriger Erfahrung in der Trauerbegleitung begleiten schwerpunkt-
mäßig Kinder und Jugendliche sowie deren Familien in ihrer Trauer
und bieten Unterstützung und Hilfe in verschiedenen Trauerphasen
an. Der Bedarf an Trauerbegleitung steigt, viele junge Menschen kön-
nen ihre Trauer gemeinsam aufarbeiten. Für die betroffenen Fami-
lien entstehen keine Kosten. Das Projekt Charly&Lotte wird aus-
schließlich durch Spenden finanziert.
Weitere Informationen telefonisch 06441-2092677 oder per E-Mail

trauerbegleitung@hospiz-mittelhessen.de.

Erlös aus Lions-
Adventskalender-Aktion geht an

Charly und Lotte
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Aus unserem Naturgeschehen
HAIGER (red)– Zwei eigentlich gegensätzliche Pflanzenarten stehen hier in einem schönen Kontrast
dicht beieinander. Da ist zum einen das leuchtend blaue Immergrün mit seinem dunkelgrünen Blatt-
werk, das als wildwachsende Blume in unserer Region nicht beheimatet ist. Dort, wo es vorkommt,
wurde es aller Wahrscheinlichkeit nach von irgendwelchen Gartenbesitzern entsorgt und ist angewach-
sen. An solchen Plätzen hat es sich teppichartig ausgebreitet und ist, trotz fremder Herkunft, eine Be-
reicherung der heimischen Flora. Das Buschwindröschen mit den gefingerten hellgrünen Blättern ist da-
gegen eine verbreitet vorkommende Pflanze unserer Landschaft, die im Gegensatz zum Kleinen Immer-
grün zum Wachstum einen feuchten, tiefgründigen Untergrund braucht. Das Hahnenfußgewächs er-
scheint im zeitigen Frühjahr und blüht bis weit in den Mai hinein. Dass die beiden Blumenarten hier
dicht zusammenstehen, ist wohl eher zufällig und nicht die Regel. Text und Foto: Harro Schäfer

Der Haubergswald im Mai
HAIGER (red) – „Alle Birken grünen in Moor und Heid ...“, so hat vor über hundert Jahren der Dichter
Hermann Löns das Wiedererwachen der Natur in der Heide besungen. Und das dürfte dort auch heute
noch so sein. Auch in unserem Wald, besonders in den Niederwäldern der nördlichen Haigerer Stadttei-
le, ist wieder der Frühling machtvoll eingekehrt. Birken und Eichen stehen in vollem Laub, und die hel-
len Stämme der Erstgenannten heben sich in besonderer Weise von all dem Blattgrün ab. Auch die Hei-
delbeeren haben sich in Bodennähe abermals flächendeckend ausgebreitet. Dass diese jetzt in vollster
Blüte stehen, lässt das Bild allerdings nicht erkennen. Die Aufnahme ist übrigens in einem Offdillner
Haubergsteil entstanden. Text und Foto: Harro Schäfer

180 Vereine bieten in Haiger ein breit gefächtertes Angeobt für die Freizeit.
Foto: Stadt Haiger

Vereine stellen sich vor
Auf der Homepage der Stadt Haiger

HAIGER (öah) – Durch einige
Erweiterungen auf der Home-
page der Stadt Haiger besteht
nun die Möglichkeit für Vereins-
vertreter, ihre Vereinsdaten in
nur wenigen Minuten eigenhän-
dig einzupflegen.

Gebündelter Überblick für
interessierte Bürger

Wenn alle 180 Vereine mitma-
chen, bekommen die Bürger

einen gebündelten Überblick
über die Vereine und die An-
sprechpartner geboten.
Alle eingetippten Daten wer-

den vor der Veröffentlichung von
den zuständigen Sachbearbei-
tern auf ihre Richtigkeit über-
prüft.
So funktioniert es:
1. Unter der Rubrik „Leben in

Haiger“ ist die Auswahlmöglich-
keit „Vereine“ zu finden.
2. Zum Filtern werden die Ver-

eine nach ihrer Ortszugehörig-
keit oder nach der Vereinskate-
gorie aufgeführt. Nachdem der
entsprechende Verein ausge-
wählt wurde, können anschlie-
ßend unter „Änderungen mel-
den“ die Vereinsdaten eingege-
ben werden.
Sollte der gesuchte Verein dort

noch nicht aufgeführt sein, so
kann dieser auf der rechten Sei-
te unter „Neuen Verein melden“
noch hinzugefügt werden.

Göttel und Bichler übernehmen
A-Junioren des TSV Steinbach

HAIGER-STEINBACH (ae) –
Die beiden Regionalligaspieler
des TSV Steinbach, Moritz Göttel
und Florian Bichler, übernehmen
ab der neuen Saison die A-Junio-
ren des TSV Steinbach.
In der vergangenen Saison ist

die A-Jugend in die Gruppenliga
aufgestiegen und befindet sich

zur Zeit auf dem vierten Tabellen-
platz. Mit Henning Immel, der
bereits seit drei Jahren ebenfalls
Betreuer der A-Junioren ist, wol-
len die beiden die Mannschaft im
vorderen Bereich der Gruppenli-
ga etablieren und versuchen,
kurzfristig auch den Sprung in die
nächsthöhere Klasse zu schaffen.

Ende Mai beginnen Moritz und
Florian in der Sportschule Grün-
berg mit dem Erwerb der Trainer
B-Lizenz. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit Pierre Bellinghau-
sen (Trainer TSV II) sowie dem
Regionalligateam stehen für ta-
lentierte und motivierte Jugendli-
che beim TSV viele Wege offen.

Weniger Sitzplätze, viel Aufwand
Gottesdienste starten langsam wieder unter strengen Auflagen

LAHN-DILL (red) – Weniger
Sitzplätze, viel Aufwand: Erste
evangelische Gottesdienste fin-
den unter strengen Auflagen
statt. Es gibt jedoch nur wenige
öffentliche Gottesdienste. Und
das aus gutem Grund: Jede Ge-
meinde muss zuvor die Umset-
zung von Abstandsgebot und
den geltenden Hygiene-Bestim-
mungen überprüfen.
Abstandsgebot und die Hygie-

ne-Bestimmungen gelten auch
für den Kirchenraum, sagt der
stellvertretende Dekan Pfarrer
Michael Brück. Und: Nicht jede
Kirche ist tatsächlich geeignet.
Aufgrund des Abstandsgebotes
und dem Verbot, Emporen zu
nutzen, passen gar nicht so viele
Menschen in die Gotteshäuser.
So erwägt beispielsweise die Kir-
chengemeinde Dillbrecht die
Gottesdienste vorerst in das Ge-
meindehaus zu verlegen, weil
dort die Auflagen besser zu erfül-
len sind. Andere Veranstaltungen
bleiben in den kirchlichen Ge-
bäuden bis auf Weiteres unter-
sagt.
Die Kirchengemeinde Herborn

hatte für Sonntag zu einer „Klin-
genden Kirche“ mit Orgelmusik
in die Stadtkirche eingeladen. Es
war eine Premiere in der Corona-
Zeit: Einlass nur mit Mundschutz
und mit ausreichend Abstand zu
den anderen Gottesdienstbesu-
chern.

Herborner Stadtkirche mit
Sitzplatzbegrenzung

Tagelang hat ein Team ein Hy-
gienekonzept für die Evangeli-
sche Stadtkirche Herborn er-
arbeitet und die Plätze im Haupt-
schiff errechnet, schreibt Pfarrer
Andree Best, „demnach sollte die
Zahl der Gottesdienstbesucher
100 Personen nicht überschrei-
ten“. Um vielen Menschen eine
Teilnahme am Gottesdienst in
Herborn zu ermöglichen, wurde
die „Klingende Kirche“ live im
Youtube-Kanal der Kirchenge-
meinde übertragen.

Andere Form der
Gottesdienste

So erfreulich die Nachricht ist,
dass Gottesdienste wieder gefei-
ert werden dürfen, gilt selbstver-
ständlich auch weiterhin der
Schutz der Menschen: Alle - ins-
besondere auch Menschen aus
den Risikogruppen - entscheiden
aus freien Stücken und eigenver-
antwortlich, ob sie an den Got-
tesdiensten teilnehmen möchten.
„Wir nehmen wahr, dass nach
zwei Monaten ohne Gottesdienst
bei vielen Gläubigen der Wunsch
besteht, wieder gemeinsam fei-
ern zu können“, heißt es in einer
Mitteilung, „Und doch werden es
andere, auch kürzere Gottes-
dienste sein: mit Ordnungsdienst
und Abständen, ohne gemeinsa-
men Gesang und ohne Abend-
mahl. Wir werden uns sicherlich
erst einmal daran gewöhnen
müssen. In jedem Fall sind wir
aber überzeugt davon, dass auch
diese Form von Gottesdienst se-

gensreich sein wird!“

Empfehlung für regionale
Gottesdienste

Das Leitungsteam im Evangeli-
schen Dekanat an der Dill, dem
der stellvertretende Dekan Mi-
chael Brück, die stellvertretende
Dekanin Kathleen Theiß und Prä-
ses Dr. Wolfgang Wörner ange-
hören, hatte den evangelischen
Kirchengemeinden im Dekanat
empfohlen, die Rahmenbedin-
gungen für die Gottesdienstorte
in Ruhe zu prüfen und Pfingsten
als möglichen Termin für die
Wiederaufnahme von Gottes-
diensten in Erwägung zu ziehen.
Daher ist ein Großteil der evan-
gelischen Kirchengemeinden ge-
rade dabei, Konzepte für die Kir-
chen vor Ort zu entwickeln.
Die Evangelische Kirche in Hes-

sen und Nassau (EKHN) hatte
vor wenigen Tagen den Kirchen-
gemeinden einen umfassenden
Leit-Maßnahmenkatalog über-
sandt, wie die geltenden Richtli-
nien umgesetzt werden können.
Die Empfehlungen müssen nun

in den Kirchenvorständen bera-
ten werden. Pfarrer Michael
Brück: „Die Möglichkeit, in den
Kirchen oder im Freien Gottes-
dienste zu feiern, ist keine Ver-
pflichtung. Wir empfehlen, die
kreativen und innovativen Ange-
bote im Internet weiterzuführen,
da die Online-Angebote Men-
schen erreichen, die noch nicht
oder nicht mehr zum Gottes-
dienst kommen wollen oder kön-

nen.“
Das Leitungsteam im Dekanat

bittet die Kirchengemeinden,
sich regional abzustimmen und
an ausgewählten Orten und nur
in zweckmäßigen Gebäuden
oder in einem Prinzip der Rota-
tion zunächst Gottesdienste für
den Publikumsverkehr in einem
Nachbarschaftsraum zu öffnen.“

Gemeindehaus statt Kir-
chenraum in Dillbrecht

In Dillbrecht werden die ersten
Gottesdienste frühestens ab dem
24. Mai stattfinden, teilt Jan Si-
mon Schäfer vom Kirchenvor-
stand mit: „In den Gemeinde-
häusern in Dillbrecht und in Fel-
lerdilln werden die Stühle so ge-
stellt, dass der Abstand von 1,5
Metern in alle Richtungen einge-
halten ist. Es gibt einige ‚Doppel-
stühle‘ für Personen aus einem
gemeinsamen Haushalt. Wir ver-
zichten auf ein Anmeldeverfah-
ren über das Gemeindebüro.
Wenn alle Plätze besetzt sein
sollten, findet kein Einlass mehr
statt.“
Die Kirchengemeinde Dill-

brecht bietet wie andere Gemein-
den auch die Möglichkeit, eine
Audioaufnahme des Gottesdiens-
tes auf USB-Stick zu erhalten
oder über die Homepage abzuru-
fen.
Es gibt wie in Ballersbach auch

eine „Telefonpredigt“: nach An-
rufen einer Telefonnummer wird
automatisch die Andacht des je-
weiligen Sonntags abgespielt.

HAIGER (red) – Nach der Co-
rona-Pause ist das Schadstoff-
mobil wieder planmäßig unter-
wegs im Lahn-Dill-Kreis. Die
Termine, die im März und April
ausfallen mussten, werden wie
folgt nachgeholt:

• Haiger-Fellerdilln (Dorfge-
meinschaftshaus): 18. Mai

• Haiger (Hallenbad): 27. Mai

Das Sammelfahrzeug nimmt
jeweils von 14 bis 18 Uhr schad-
stoffhaltige Abfälle entgegen
wie zum Beispiel Chemikalien,
Farben und Lacke sowie Batte-
rien, Energiesparlampen oder
Altöl.
Mehr Informationen zur Ab-

fallentsorgung im Lahn-Dill-
Kreis gibt es unter
www.awld.de.

Schadstoffmobil
holt Termine nach

AAAAUTOHAUS METZ GmbH, SEAT + SKODA Vertragshändler
KKKFZ-Service-Werkstatt, Ständig ca. 120 Fahrzeuge auf Lager,
BBBreitsch.-Gusternhain,Tel.02777/8110-0, www.autohausmetz.de...

AAAAutomobbbiiillle MMMüüüllllller, 33357000888 HHHaiiiger, NNNeu- u. GGGebbbrauchhhtwagen,,,
AAAAn- und Verkauf, über 300 Tageszulassungen unterrrr
wwwwww.automobilemueller.de,,, Mobil : 0174 / 5602050

SSSSamen SSSSchhhhneiiiidddder, www.samen-schhhhneiiiidddder d

Z g 3

HHHill GGGerüüüstbau und -Verleih GGGmbH, Im GGGründchen 10, 35683333
DDDillenburggg, Tel. 02771/265121, info@gggeruestbau-

WWWWHHHHSSSSEEEE GGGGmbbbbHHHH, HHHHeiiiizungsbbbbauer dddder ZZZZukkkkunffffttt, HHHHaiiiiger, BBBBiiiitttzenstttr...
1111aaa,,,, Teeel: 000277333///7466621999-000,,,, infooo@@@whssseee.dddeee,,,, www.whssseee.dddeee

SSSShell Markenheizöl, RC energie GmbH, Im Höfchen 8, 35685555
DDDillenburg, Tel. 02771 / 87 200, info@rc-e

SSSSachverständigenbüro für das Bauwesen, Fertighäuser, Holzbau,,,
AAAAltbau, Innenausbau, Gebäudewertermittlung, Sven Haidhuber, öffentlichhhh
bbbbestellt u. vereidigt, info@gutachten-holzbau.de, 0171/5162438

Besuchen Sie
unsere Ausstellung!

Sichern Sie sich jetzt die staatlichen

Zuschüss

SSSSonnen AAApottthhhekkke, fffreundddllliiiichhh &&& kkkompetttenttt i ,
T

AUTOHÄUSER

HAUS UND GARTEN

GERÜSTBAU UND VERLEIH

HEIZUNG, SANITÄR, KLIMA

HEIZÖL

BAU-SACHVERSTÄNDIGER

APOTHEKE

Lies dich gesund! www.mein-medizinportal.de.

Notfälle kommen
aus heiterem Himmel.
Rettung auch.

Unterstützen Sie die DRF Luftrettung.

Werden Sie Fördermitglied.

Info-Telefon 071


